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Revision Schutzbeschluss zum 
Naturschutzgebiet Sense-
Schwarzwasser

Die Sense- und die Schwarzwasser-

schluchten prägten seit jeher unsere 

Landschaft und unsere Gesellschaft. 

Während Jahrhunderten behinderten 

sie den Verkehr und waren mit ein 

Grund für die Verarmung unserer Re-

gion. 

Inzwischen sind sie allerdings land-

schaftlich schutzwürdig geworden, und 

Natur und Naherholungs-Tourismus  

wetteifern um ihre Räume. 

Mehr als 10 Jahre hat die Revision des 

Naturschutzgebiets Sense-Schwarzwas-

ser gedauert, die nun 2010 endlich ihren 

Abschluss #ndet. Mit der Überarbeitung 

und Anpassung des Schutzbeschlusses, 

der bereits seit 1975 besteht, wurde nach 

vielen Diskussionen eine Lösung gefun-

den, die von den betroffenen Gemeinden 

getragen und unterstützt wird. In Zu-

sammenarbeit mit der freiburgischen 

Seite, wo der entsprechende Schutzbe-

schluss bereits seit 2003 in Kraft ist, 

kann nun mit der Umsetzung begonnen 

werden. Für die Region besteht die Mög-

lichkeit, an den Massnahmen zum Erhalt 

unserer einmaligen Landschaft von 

Sense-Schwarzwasser aktiv mitzuwir-

ken.

Die Hintergründe

1992 wurde die Flusslandschaft Sense-

Schwarzwasser ins Bundesinventar der 

Auengebiete von nationaler Bedeutung 

aufgenommen. Der Vollzug der Auen-

verordnung ist Aufgabe der Kantone; 

diese sind verp&ichtet, die Objekte par-

zellenscharf abzugrenzen, konkrete 

Schutzvorschriften zu erlassen und die 

Nutzungen zielkonform zu regeln. Da-

durch wurde eine Anpassung der 

Schutzbestimmungen sowie der Schutz-

gebietsgrenzen notwendig. Die entspre-

chenden Bereinigungen #nden seit Ende 

der 1990er Jahre statt. Der gesamte Pro-

zess der Revision wird nun auf Ende 

2010 of#ziell abgeschlossen. 

Ein Auf und Ab im Revisionsverlauf

Der erste Entwurf der Schutzbestim-

mungen stiess in der öffentlichen Mit-

wirkung 1998 auf starken Widerstand 

aus der Bevölkerung. Aufgrund der Ein-

teilung des Gebietes in verschiedene Zo-

nen mit einem strikten Betretungsverbot 

gab es insgesamt 403 Eingaben. Die Na-

turschutzfachstellen der Kantone Bern 

und Freiburg nahmen diese kritischen 

Stimmen ernst und initiierten einen run-

den Tisch mit betroffenen und interes-

sierten Behörden, Organisationen und 

Grossräten. Eine Lösung zu beiderseiti-

gem Einvernehmen wurde erarbeitet 

und im Herbst 2000 öffentlich aufgelegt. 

In dieser überarbeiteten und vorliegen-

den Endversion gibt es kein Betretungs-

verbot mehr; die Massnahmen zum Er-

halt der Arten und Lebensräume #nden 

in &exibel zu handhabenden, temporä-

ren Ruhezonen statt. Zu der öffentlichen 

Au&age gab es auf Berner Seite nur 10 

Einsprachen. Diese wurden von 2001-

2006 verhandelt und schlussendlich alle 

wieder zurückgezogen. 

Aufgrund der langen Zeit, welche zwi-

schen der öffentlichen Au&age und der 

Bereinigung der letzten Einsprachen 

verstrichen ist, wurden die betroffenen 

Gemeinden sowie der Regionsverband 

2008 erneut über den Stand der Dinge 

informiert. Sie erhielten nochmals die 

Möglichkeit, Vorbehalte einzuräumen. 

Lediglich die Gemeinde Köniz meldete 

Bedenken an, welche aber Anfang 2010 

endgültig bereinigt werden konnten. Al-

le anderen Gemeinden, das Regierungs-

statthalteramt sowie der Regionsver-

band stimmten dem revidierten 

Schutzbeschluss zu.

Die Geschichte zeigt: Dieser Schutzbe-

schluss hat nichts mit dem Naturpark 

Gantrisch zu tun. 

Aktive Gestaltungsmöglichkeiten der 

Gemeinden 

2010 wurde mit den letzten, administra-

tiven Vorbereitungen zur Revision des 

Naturschutzgebiets seitens der kantona-

len Naturschutzfachstelle begonnen. Im 

Zuge dieser Aktivitäten wurde vom 

Kanton der Kontakt mit den Gemeinden 

der Region via Regionalpark gesucht, 

um die Umsetzung der Massnahmen ge-

meinsam zu gestalten und zu verwirkli-

chen. Die Region weiss diese Bemühun-

gen zu schätzen und sieht in der 

Erhaltung der einzigartigen Schlucht-

landschaft eine grosse Chance.

Der revidierte Schutzbeschluss wird von 

Andreas Rickenbacher als zuständigem 

Regierungsrat bis Ende 2010 unter-

schrieben und tritt anschliessend in 

Kraft. Zusammen mit dem Kanton Frei-

burg und in enger Zusammenarbeit mit 

den Gemeinden wird ab 2011 mit der 

Umsetzung begonnen.    Ruedi Flückiger «Grand Canyon» im Schwarzenburgerland


